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Beschlussvorlage
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Einreicher Drucksache Nr. Datum TOP-Nr.

Ordnungsamt 457/06-2025 22.08.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin
Bau- und Ordnungsausschuss 15.09.2025
Hauptausschuss 25.09.2025
Gemeindevertretung 02.10.2025

Beratungsergebnis
Gremium Einstimmig Mit Stimmenmehrheit Ja Nein Enthaltung
Bau- und Ordnungsausschuss Ja 6
Hauptausschuss Ja 5
Gemeindevertretung Ja 14

Beschluss
 Beschlussfassung zur  Satzung  über den  Kostenersatz  f ür Leistungen  der  Freiwilligen
Feuerwehr der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) (Feuerwehr - Kostenersatzsatzung)
    

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung  beschlie ßt die  Satzung  ü ber den  Kostenersatz  f ür Leistungen
der Freiwilligen  Feuerwehr  der  Gemeinde Gro ß Pankow  (Prigntiz)  (Feuerwehr-
Kostenersatzsatzung). Gleichzeitig  tritt  die  Satzung  über den  Kostenersatz  f ür
Leistungen der  Freiwilligen  Feuerwehren  der  Gemeinde  Gro ß Pankow  (Prignitz)  vom
30.08.2005 außer Kraft.

Die Satzung ü ber den  Kostenersatz  f ür Leistungen  der  Freiwilligen  Feuerwehr  der
Gemeinde Gro ß Pankow  (Prigntiz)  (Feuerwehr-Kostenersatzsatzung)  ist  in  der  Anlage
beigefügt.    



Seite 2
Drucksache: 457/06-2025
Begründung/Problembeschreibung:
Für Einsätze der  Gemeindefeuerwehr  sollen  Gemeinden Kostenersatz  verlangen.  Diese
sind nach  betriebswirtschaftlichen  Grunds ätzen zu  berechnen.  Zu  den  ansatzf ähigen
Kosten gehören Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Personalkosten,
Entgelte f ür in  Anspruch  genommene Fremdleistungen  sowie  Abschreibungen  von  den
Anschaffungs- und Herstellungskosten.      

Anlagen:
 Satzung  über  den  Kostenersatz  für  Leistungen  der  Freiwilligen  Feuerwehren  der
Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) (Feuerwehr-Kostenersatzsatzung)    

Finanzielle Auswirkungen

M. Radloff P. Heyneck
Bürgermeister Ordnungsamtsleiterin
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